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Interpretation von Kapitel 1 wurde verwiesen auf das in Art. 1b um-
schriebene Ziel des Europarates, wonach dessen Organe verpflichtet sind
zum Schutz und zur Fortentwicklung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten. Das Bundesgericht ist einer Diskussion iiber die der Schweiz
erwachsenden Verpflichtungen offensichtlich ausgewichen. Es hat ledig-
lich festgestellt, dass die Rekurrentinnen nicht in genauer Weise dar-
legen, weshalb der vorgehende Entscheid des Genfer Staatsrates Art. 1
und 3 des Europarates verletze, damit aber seien die Anforderungen nicht
erfiillt, welche Art. 90 des Organisationsgesetzes fiir die staatsrechtliche
Beschwerde vorschreibe.

Die erwihnte Bestimmung Art. 90 OG verlangt, dass die Beschwer-
deschrift eine kurzgefasste Darlegung dariiber enthalten miisse, welche
Rechtssitze und inwiefern dieselben durch den angefochtenen Entscheid
verletzt worden seien. Es handelt sich um die beriichtigte Dorschrift, mit
der soxusagen jede missliebige staatsrechtliche Beschwerde xu Fall ge-
bracht werden kann. Das Bundesgericht besitxt stets die Méglichkeit, die
rechtlichen Begrindungen einer Rekursschrift als ungeniigend xu erkii-
ren und deshalb den Rekurs mangels geniigender Substanzierung abzu-
weisen. Es ist dies schon in tausenden von Fillen geschehen — gerade
hier liegt der Grund des heutigen Malaise gegeniiber der staatsrechtli-
chen Beschwerde. Diesem Fallstrick ist auch der Rekurs der Genferinnen
erlegen. Seine Rechtserorterungen, weshalb Art. 1 und 3 des Statuts
des Europarates verletzt worden seien, waren nicht klar genug! Die
staatsrechtliche Beschwerde sollte eine Popularbeschwerde sein — dies
war die Absicht des historischen Gesetzgebers! Die Anforderungen des
Bundesgerichts an eine kurzgefasste Darlegung, welche Rechtssitze und
inwiefern dieselben verletzt worden seien, sind aber derart, dass Juristen
in rauhen Mengen denselben nicht zu geniigen vermégen. Das Bundes-
gericht hat den ominésen Art. 90 OG auch in diesem Fall beigezogen,
um eine unbequeme Beschwerde auf bequeme Art zu erledigen. Dr. G. H.

Keine Grossriatin im Kt. Wallis

Die W iblbarkeit bestimmt sich nach dem Recht des Kantons, in dem die
Wabl stattfindet. Im Kanton Wallis sind Frauen nicht wihblbar.

Fiir die Grossratswahlen im Bezirk Brig reichten elf Unterzeichner
eine Liste der ,,Demokratischen Union Christlicher Schweizer Frauen®
ein, die Mathilde v. Stockalper in Genf als Kandidatin nennt. Der Regie-
rungsstatthalter liess die Liste nicht zu. Der Staatsrat des Kantons Wallis
wies eine dagegen erhobene Beschwerde ab mit der Begriindung, der Re-
gierungsstatthalter habe zu priifen, ob die Listen Namen nicht wihlbarer
Kandidaten enthielten; das kantonale Gesetz betreffend die Wahlen und
Abstimmungen (Wahlgesetz) vom 1. Juli 1938 verstehe unter ,,Birgern®
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oder ,,Wihlern® nur Minner; das Stimm- und Wahlrecht der Kandida-
tin im Kanton Genf vermége hieran nichts zu dndern; sie sei daher als
Mitglied des Grossen Rates nicht wihlbar.

Einzelne Unterzeichner der Liste und Mathilde v. Stockalper erhoben
gegen diesen Entscheid staatsrechtliche Beschwerde im Sinne von Art. 85
lit. a OG, wobei sie namentlich geltend machten, das Wahlgesetz kniipfe
die Wihlbarkeit in den Grossen Rat nicht an das Stimmrecht im betref-
fenden Wahlkreis, sondern an die ,,Stimmberechtigung irgendwo in der
Schweiz®; Mathilde v. Stockalper sei aber im Kanton Genf stimmberech-
tigt. Das Bundesgericht bat die Beschwerde im Verfahren gemiss Art. 92
OG abgewiesen. Aus den Erwdgungen:

Die Wahlfihigkeit bestimmt sich nicht nach dem Recht des Kantons,
in dem der zur Wahl vorgeschlagene Kandidat niedergelassen ist, sondern
nach dem Recht des Kantons, in dem die Wahl stattfindet. Aus Art. 43
Abs. 5 BV, auf den sich die Beschwerdefiihrer berufen, ergibt sich nichts
Gegenteiliges. Die Frist von drei Monaten, die danach Voraussetzung
fiir die Ausiibung des Stimmrechts durch einen kantonsfremden Nieder-
gelassenen ist, muss dort erfiillt werden, wo der Biirger das Stimm- und
Wahlrecht ausiiben will. Die Niederlassung in einem andern Kanton gibt
dem Biirger keinen Anspruch darauf, im Kanton der Wahl als stimm-
berechtigt oder wahlfihig anerkannt zu werden.

Der Ausgang der Beschwerde hingt daher davon ab, ob Mathilde
v. Stockalper im Kanton Wallis die Wahlfidhigkeit zukommt. Das ist zu
verneinen. Nach Art. 88 KV und Art. 7 des Wahlgesetzes ist innerhalb
der Schranken der Verfassung und der Gesetze . . . ,,jeder stimmberech-
tigte Schweizerbiirger” in &ffentliche Aemter wihlbar. Die , Wihler™
{iben ihre Rechte in ihrer Wohnsitzgemeinde aus (Art. 4 des Gesetzes).
Das Stimm- und Wahlrecht kommt gemiss Art. 88 Abs. 1 KV und Art. 2
des Wahlgesetzes jedem ,,Schweizerbiirger nach zuriickgelegtem 20.
Altersjahr zu. Diese Vorschriften lassen sich, wenn bloss auf den Wort-
laut abgestellt wird, dahin auslegen, dass als stimm- und wahlfdhig jeder
minnliche Schweizerbiirger, nicht auch Schweizerbiirgerinnen, . . . zu
verstehen sind. Wire aber anzunehmen, der Wortlaut lasse nicht mit
Sicherheit erkennen, ob darunter auch Frauen zu verstehen seien, so
wire, wie das Bundesgericht in BGE 83 I 177 ff. ausgefithrt hat, fur die
Auslegung darauf abzustellen, wic die Vorschriften in stindiger und un-
bestrittener Praxis ausgelegt wurden. Nach dieser Richtung ist nicht
zweifelhaft, dass die Wendung ,,stimmberechtigter Schweizerbiirger” und
, Wihler” nicht bloss unter dem geltenden, sondern auch unter dem fri-
heren Wahlgesetz vom 23. Mai 1908 und dariiber hinaus seit dem -In-
krafttreten der KV in dem Sinne ausgelegt wurde, dass nur ménnliche
Schweizerbiirger, nicht auch Schweizerbiirgerinnen, stimm- und wahl-
fihig sind. (Urteil der staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichts vom
29. April 1965). ,Schweiz. Zentralblatt far Staats- und Gemeindever-
waltung® Jahrgang 1965, Nr. 13/14.

6



	Keine Grossrätin im Kt. Wallis

